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Ad’ Navis Conseils
80 Grand rue
34290 SERVIAN (France)
Tel : 00 33 (0)4 67 90 95 51
Fax : 00 33 (0)4 67 90 95 25







E-mail : contact @ adnavis.com

RESERVIERUNGSFORMULAR

Bitte senden Sie nachstehendes Formular ausgefüllt per E-Mail oder Fax zurück.

Unsere Faxnummern sind +33 4 67 90 95 25 (aus dem Ausland) und 04 67 90 95 25 (aus Frankreich). Bei Erhalt Ihres Reservierungsformulars senden wir Ihnen per Post alle Angaben betreffend die Reservierung und ausführliche Unterlagen zu ihrer Information.
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NAME :
HERR  FORMCHECKBOX 
   FRAU  FORMCHECKBOX 
          

Vorname :      

Adresse :      
Postleizahl :      
Stadt :       
Land :        


Beruf :      
Telefon privat :        


Telefon Büro :      
Handy :                     
                          Fax :      
Gewünschte Region
:       FORMDROPDOWN 

Anzahl Boote
:            

Boottype :  FORMDROPDOWN 

Anzahl Woche
:          


Tag der Abfahrt (TT/MM/JJJJ):        /     /     
  

Tag der Rückkehr von  (TT/MM/JJJJ)       /      /     


 FORMCHECKBOX 
 Hin und Rückfahrt von      
 FORMCHECKBOX 
 Einfahre Fahrt von :        
nach :         

Zu meiner Gruppe gehören folgende Personen (bitte Namen, Vornamen und Alter angeben)

	NAMEN
	VORNAMEN
	ALTER

	Kapitän :       
	      
	      

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


Anzahl Personen insgesamt  :                              Gesamtpreis  (inkl. Mehrwertsteuer) :      .€


ZUSCHLÄGE:    

(Preise sind verschieden nach Boot und Ort, siehe Seite 5)

 FORMCHECKBOX 
 Rücktrittsversicherung (4 % des Mietpreises) :       €

 FORMCHECKBOX 
 Bitte reservieren Sie uns      Fahrräder  x       € =       €

 FORMCHECKBOX 
 Bitte reservieren Sie uns      Mountainbikes x        € =       €

 FORMCHECKBOX 
 Haustiere        x       =       € 

 FORMCHECKBOX 
 Kanalführer       x 25 € =      €

 FORMCHECKBOX 
 Reinigung des Bootes      x      € =       €

(in Option, Sie können die Endreinigung selbst übernehmen)

 FORMCHECKBOX 
 Parkplatz - Garage        x       € =       €

 FORMCHECKBOX 
 Zuschlag für einfache Hinfahrt         x  100 € =       €



 FORMCHECKBOX 
 Überführung Ihres Autos  (von       nach      )        x       =       €

ANZAHL:

Anzahl für die Reservierung des Bootes: 35 % des Gesamtpreises,       €

Plus Zuschläge für einfache Hinfahrt (100 €), Kanalführer, Rücktrittsversicherung

ANZAHLUNG INSGESAMT =.     €
Der Gesamtbetrag ist 6 Wochen vor dem Abreisetag zu bezahlen.

Ich habe von den Mietbedingungen Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

Wenn Sie dieses Formular per E-Mail senden, bestätigen Sie hiermit, von den Bedingungen Kenntnis genommen zu haben und per Bankkarte bezahlen zu wollen.

Wenn Sie dieses Formular per Fax senden, unterschreiben Sie es bitte, um die Angaben der Reservierung und die Kenntnisnahme der nachstehenden Mietbedingungen zu bestätigen.

Art der Bankkarte:  FORMCHECKBOX 
 visa   FORMCHECKBOX 
  mastercard                        Namen des Inhabers:                                                      

Nummer:        
Gültigkeitsdatum:           die 3 letzten Zahlen am Rücken der Karte:      
Unterschrift: 

MIETBEDINGUNGEN
Nachstehend wird mit „Unternehmen“ das Unternehmen bezeichnet, welches das Boot bereitstellt, mit „Mieter“ die Person, die das Mietformular unterzeichnet hat bzw. jedes andere Mitglied der Besatzung und mit „Boot“, das vom Mieter geliehene oder zu seiner Verfügung gestellten Boot.

Art 1 - Reservierung

Ein Boot kann nur geliehen werden, wenn das ausgefüllte, unterschriebenes Reservierungsformular und die in dem Mietformular angegebene Anzahlung beim Unternehmen eingegangen sind.

Art. 2 – Restlicher Mietbetrag

Mit seiner Reservierung verpflichtet sich der Mieter zur Bezahlung des gesamten Mietpreises. Dieser Betrag (Gesamtpreis abzüglich Anzahlung) wird sechs Wochen vor Mietbeginn fällig. 

Bei Rücktritt werden dem Kunden, unabhängig von den Gründen des Rücktritts, folgende Kosten in Rechnung gestellt:

- bis 3 Monate vor Abreise: 80 € pro Boot

- vom 89. bis zum 60. Tag vor der Abreise: 25 % des Mietpreises

- vom 59. bis zum 28. Tag vor der Abreise: 50 % des Mietpreises

- vom 27. bis zum 14. Tag vor der Abreise: 75 % des Mietpreises

- vom 13. bis zum 0. Tag vor der Abreise: 100 % des Mietpreises

Art. 3 - Rücktrittsversicherung

Zusätzlich zur Anzahlung kann der Mieter bei der Reservierung eine Rücktrittsversicherung abschließen, die 4 % des Mietpreises beträgt (Versicherung wird nicht zurückerstattet. Diese Versicherung deckt folgende Fälle ab: 

Unfall, Krankheit, Tod, Bestellung als Schöffe, Schwangerschaft eines Besatzungsmitgliedes oder Unfall, Krankheit und Tod eines Angehörigen unter 75 Jahren (Vater, Mutter, Schwester, Bruder oder Kind) in den 6 Wochen vor dem Abreisetag. 

Streiks, Unruhen oder Bürgerkriege, die den Mieter daran hindern, das Boot in Empfang zu nehmen oder die Reise durchzuführen.

In allen anderen Fällen hat der Mieter den vollen Mietpreis zu bezahlen.

Die Rücktrittsversicherung erstreckt sich nur auf die Personen, deren Namen im Reservierungsformular bei der Reservierung angegeben wurden. Um die Rücktrittsversicherung in Anspruch nehmen zu können, hat der Mieter das Unternehmen unverzüglich zu informieren, wenn er vom Eintreten des Versicherungsereignisses Kenntnis erlangt hat. Die Rücktrittsversicherung erstattet dem Mieter, sofern er den Restbetrag bereits gezahlt hat, den Mietpreis abzüglich 80 € zurück, wenn eines der genannten Ereignisse vor seiner Abreise eintritt.

Art. 4 - Minderjährige

Von Minderjährigen unter 18 Jahren wird keine Reservierung entgegengenommen.

Art. 5 – Navigation und Gebietsgrenzen

Das Befahren von Gewässern mit Einfluss von Flut und Ebbe sowie ein Überfahren der angegebenen Grenzen ist untersagt. Es ist verboten, nachts zu fahren, andere Boote abzuschleppen oder Rennen auszutragen. Das Unternehmen haftet nicht für behördlich angeordnete Einschränkungen der Navigation wegen Bauarbeiten, Überschwemmungen, Schließungen, Wassermangel sowie bei Beschränkungen des Kraftstoffs und ähnlichem.  Sie behält sich das Recht vor, bei drohender Gefahr das Boot zurückzurufen. 

Der Mieter hat die Vorschriften der Flussschifffahrt einzuhalten, andernfalls hat das Unternehmen das Recht, das Boot wieder in Besitz zu nehmen und dem Mieter alle daraus entstehenden Kosten anzulasten, ohne das diese auf den Betrag der hinterlegten Kaution beschränkt sind.

Art. 6 - Versicherung

Das Unternehmen versichert das Boot und seine Ausrüstung und schließt eine Haftpflichtversicherung für den Mieter als Kapitän gegenüber Dritten ab. Für jeden Schaden trägt der Mieter einen Teil der Kosten in Höhe der hinterlegten Kaution. Die vom Unternehmen abgeschlossene Versicherung erstreckt sich nicht auf das persönliche Eigentum des Mieters und schließt jede Haftung für Verlust oder Schäden an dessen Eigentum aus, unabhängig davon ob die Schäden auf dem Boot oder im Bereich des Unternehmens entstanden sind, außer bei Nachlässigkeit des Unternehmens oder seiner Mitarbeiter.

Das Betreten des Unternehmensgeländes, die Benutzung der Kaianlagen usw. erfolgt auf eigene Gefahr.

Art. 7 – Unfall und Verlust von Material

Der Mieter ist für das von ihm übernommene Boot verantwortlich. Bei Unfällen oder Schäden an seinem Boot, an anderen Booten oder den Wasserwegen hat er: 

· den Namen des oder der am Unfall beteiligten Boots / Boote in Erfahrung zu bringen, desgleichen die Namen der Eigentümer oder Mieter,

· unverzüglich den Unfallhergang, alle Einzelheiten und Schäden dem Unternehmen mitzuteilen.

Er verpflichtet sich die im Bordbuch (Livre de bord) beigefügte Unfallerklärung auszufüllen und bittet die beteiligten Personen, diese Erklärung mit ihren Angaben zu vervollständigen.

Ohne Zustimmung des Unternehmens dürfen keinerlei Reparaturen vorgenommen werden. Der Mieter verpflichtet sich, dem Unternehmen bei seiner Rückkehr alle sonstigen Schäden am Boot sowie beschädigte, verlorengegangene oder gestohlene Ausrüstungsgegenstände zu melden. Der Mieter kommt für alle behördlich auferlegten Strafen wegen Wasserverlust und Schäden an den Wasserwegen, die er mit seinem Boot verursacht hat, auf.

Art. 8 – Mietzeitraum und Fahrtroute

Mit Ausnahme besonderer Zustimmung durch eine der verantwortlichen Personen des Unternehmens wird die Abfahrt des Bootes auf 16:00 bis 18:00 Uhr am Tag des Mietbeginns festgesetzt, es kommt jedoch gelegentlich zu unvermeidlichen Zeitverzögerungen. Das Unternehmen übergibt das Boot nach einer Einführungsfahrt, bei welcher der Mieter in das Boot und seine Führung eingewiesen wird. 

Außer bei besonderer Vereinbarung müssen die Boote um 8:30 Uhr am Ausgangspunkt zurück sein. Sie sind in sauberem Zustand zu verlassen. Aus organisatorischen Gründen kann das Unternehmen den Ort der Abreise oder Rückkehr verlegen. Diese Änderungen berechtigen nicht zum Rücktritt.

Art. 9 – Körperliche und geistige Eignung des Mieters

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, einem Mieter die Übernahme des Bootes zu verweigern, wenn der Eindruck besteht, dass dieser nicht fähig ist, die Verantwortung für das Boot zu übernehmen. 

In diesem Fall erstattet das Unternehmen dem Mieter alle von ihm getätigten Zahlungen zurück und nimmt das Boot wieder in Besitz.

Art. 10 - Kaution

Die vom Mieter hinterlegte Kaution (550 bis 850 € je nach Bootstyp) dient als Garantie für Schäden an dem gemieteten Boot oder für den Verlust von Gegenständen, die dem Mieter zuzuschreiben sind. Ein höherer Betrag kann von uns nicht einbehalten werden. Wird das Boot in gutem Zustand zurückgegeben, erhält der Mieter die Kaution unter Abzug des verbrauchten Kraftstoffs sofort zurück. 

Das Unternehmen erklärt, eine Vollkasko-Versicherung abgeschlossen zu haben, um den Mieter zu schützen bei: 

- Schäden, die er dem Boot, seinem Zubehör und Nebenanlagen zufügen könnte, Diebstahl des Bootes oder seiner Bestandteile, einschließlich Motor. Der Mieter trägt selbst seine Versicherung für die Höhe des Eigenbetrages von 550 bis 850 € je Schadensfall sowie für Körper- und Sachschäden, die er Dritten zufügt (Private Haftpflichtversicherung).

Die Versicherungsprämie ist im Mietpreis des Bootes inbegriffen. Die Versicherung schließt keine Unfallversicherung für Besatzung und Passagiere ein. Das Unternehmen haftet nicht für Verluste oder Schäden an persönlichen Gegenständen des Mieters oder seiner Gäste.

Art. 11 – Technische Unterstützung

Das Unternehmen verpflichtet sich, während der normalen Arbeitszeit an allen Wochentagen während der Hauptsaison technische Unterstützung zu leisten und sich rasch um alle technischen Zwischenfälle zu kümmern, je nach Verfügbarkeit des Personals und Materials. Es besteht keinerlei Anspruch auf Entschädigung seitens des Unternehmens bei Festfahren des Bootes, Motorschaden oder Schäden an der Ausrüstung. 

Falls der Zwischenfall auf die Nachlässigkeit des Mieters zurückzuführen ist, behält sich das Unternehmen das Recht vor, vom Mieter die Rückerstattung aller entstandenen Kosten zu verlangen.

Art. 12 – Rückkehr des Bootes

Das Boot ist dem Unternehmen am Ende der Reise zum vorgesehenen Zeitpunkt und Ort zurückzugeben.

Das Unternehmen hat das Recht, vom Mieter die Erstattung aller Kosten zu verlangen, die aus der verspäteten Rückgabe oder der Rückgabe an einem anderen Ort entstanden sind.

Art 13 – Nichterscheinen an der Anlegestelle

Wenn der Mieter nicht an der Anlegestelle eintrifft oder sich beim Eintreffen nicht gemeldet hat, hat das Unternehmen das Recht, ab dem Mittag des zweiten Tages der Mietperiode über das Boot zu verfügen.

Diese  Mietbedingungen  setzen  alle  früher gültigen  außer  Kraft.  Bei  Unstimmigkeiten   wird   als   Gerichtsstand  der Firmensitz des Vermieters vereinbart. Maßgeblich ist das französische Recht.



















Pascal Billard
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